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BEBAUUNGSPLAN
LAGEPLAN     ZUM

Der Textteil ist Bestandteil des Bebauungsplanes 

"BIETWANG-NORD, 
1. ÄNDERUNG"

VERFAHREN NACH § 13 BAUGB 

Signatur gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhaltes  (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

ZEICHENERKLÄRUNG

Für unterirdische Leitungen wird
keine Gewähr übernommen. Höhen im Neuen System.

Die eingetragenen Höhenwerte sind

Digitalisierte Grenzpunkte aus Flurkarte, Abweichungen sind deshalb möglich
Koordinatenmässig bekannte Grenzpunkte

GEMEINDE
GEMARKUNG 
FLUR 
KREIS

:  BÖBINGEN  
:  BÖBINGEN
:  3  (UNTERBÖBINGEN)
:  OSTALBKREIS

Allgemeine Wohngebiete

Baugrenze

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

1. Art der baulichen Nutzung

Füllschema der Nutzungsschablone

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
hier: Fuß- und Radwege

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
hier: Parkplätze

Grünfläche als Bestandteil von Verkehrsanlagen

Gehwegfläche

6. Verkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
hier: Mischverkehrsfläche

V

Grünfläche öffentlich

9. Grünflächen

P

aufzuhebende Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
angrenzender Bebauungspläne

Bodendenkmal
Umgrenzung von flächenhaften Kulturdenkmalen

14. Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz

Flächen für die Regenrückhaltung und Versickerung von 
Niederschlagswasser - Regenrückhaltung

7. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

15. Sonstige Planzeichen

13. Planungen, Nutzungsregelungen Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

unverbindlicher Vorschlag für neue Grenzen

Höhenlinie mit Angabe der Höhe ü.NN

B

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen  ( Pflanzgebot )

Anpflanzen: Bäume

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen,
sowie von Gewässern  ( Pflanzbindung )

Erhaltung: Bäume

PFB1

PFG 1

Erdgeschoß - Rohfußbodenhöhe über NN mit Stellung der 
baulichen Anlage

Art der baulichen Nutzung         Zahl der Vollgeschosse
---------------------------------------------------------------
Grundflächenzahl (GRZ)                       -   
---------------------------------------------------------------

- Bauweise
---------------------------------------------------------------
(Beschreibung  siehe  Textteil)

mit Leitungsrechten zu belastende FlächenLR

Biotop-Flächen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder 
Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

Grünfläche privat

OD-Grenze bestehend

10. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelungen des Wasserabflusses.

Graben

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Elektrizität

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind 
Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen
- Sichtfelder -

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche
Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen erforderlich sind
hier: Lärmschutz

Sichtfeld

L II

Wasserfläche 

Offene Bauweise, jedoch nur Einzel- und Doppelhäuser zulässigED

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Regenrückhaltebecken
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GEMEINDE : BÖBINGEN AN DER REMS 

GEMARKUNG : BÖBINGEN AN DER REMS 

FLUR : 003 (UNTERBÖBINGEN) 

KREIS : OSTALBKREIS 

 

RECHTSGRUNDLAGEN DES BEBAUUNGSPLANES SIND: 

 

BauGB Das Baugesetzbuch in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBl. I Seite 3634), 
  
BauNVO die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I Seite 3786), 
  
PlanzV90 die Planzeichenverordnung 1990 in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 Seite 

58), 
  
BNatSchG das Gesetz über Naturschutz- und Landschaftspflege in der Fassung vom 29. Juli 2009 

(BGBl. I Seite 2542), 
  
UVPG das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung vom 24.Februar 2010  

(BGBl. I Seite 94), 
  
LBO die Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 05. März 2010 

(GBl. Seite 357, ber. Seite 416), 
  
 jeweils in der derzeit gültigen Fassung. 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

Für die Fläche innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind die planungs-

rechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften des Bebauungsplanes �Bietwang- 

Nord� � rechtsverbindlich seit dem 12.02.2016 - maßgebend, mit Ausnahme der folgend ge-

änderten Festsetzung: 
 

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN           (§ 9 BauGB + BauNVO)
 
 

1.2 

alt 

(ent-

fällt) 

GRUNDFLÄCHENZAHL 

(§ 19 BauNVO) 

Es gelten die im Lageplan eingetragenen Werte, soweit sich 
nicht aus den festgesetzten überbaubaren Flächen im Zu-
sammenhang mit den sich ergebenden Grundstücksflächen 

im Einzelfall ein geringeres Maß ergibt. 
 

1.2 

neu 

GRUNDFLÄCHENZAHL 

(§ 19 BauNVO) 

Es gelten die im Lageplan eingetragenen Werte, soweit sich 
nicht aus den festgesetzten überbaubaren Flächen im Zu-
sammenhang mit den sich ergebenden Grundstücksflächen 

im Einzelfall ein geringeres Maß ergibt. 
  Ausnahmsweise können Terrassen bis 50 m² Größe vorgese-

hen werden, sofern die Grundfläche gemäß § 19 Abs. 4 
BauNVO und die Abstände zu den Nachbargrenzen eingehal-
ten werden. 
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1.6 

alt 

(ent-

fällt) 

FLÄCHEN FÜR GARAGEN UND 

STELLPLÄTZE  

(§ 9 Abs.1 Nr 4 BauGB) 

Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind zwischen 
der Straßenbegrenzungslinie und der rückwärtigen Baugren-
ze zulässig. Bei einer Stellung parallel zur öffentl. Verkehrs-
fläche ist ein Abstand von mind. 1,50 m ansonsten von mind. 
5,00 m für Garagen bzw. 1,50 m für überdachte Stellplätze 
einzuhalten (siehe Systemskizze). 

 

   

 

  Stellplätze sind nur zwischen der rückwärtigen Baugrenze 

und der Straßenbegrenzungslinie zulässig.  
 

1.6 

neu 

FLÄCHEN FÜR GARAGEN UND 

STELLPLÄTZE  

(§ 9 Abs.1 Nr 4 BauGB) 

Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind zwischen 
der Straßenbegrenzungslinie und der rückwärtigen Baugren-
ze zulässig. Bei einer Stellung parallel zur öffentl. Verkehrs-
fläche ist ein Abstand von mind. 1,50 m ansonsten von mind. 
5,00 m für Garagen bzw. 1,50 m für überdachte Stellplätze 
einzuhalten (siehe Systemskizze). 
Ausnahmsweise dürfen Garagen bei einer nicht-parallelen 
Stellung zur öffentlichen Verkehrsfläche mit einem Abstand 
von mind. 3,00 m errichtet werden, sofern keine Beeinträchti-

gungen von Sichtfeldern gemäß Ziff. 1.8 des Textteils vorlie-
gen und die notwendige Zahl an Stellplätzen gemäß Ziff. 2.6 
nachgewiesen werden kann. 

 

   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

  Stellplätze sind nur zwischen der rückwärtigen Baugrenze 

und der Straßenbegrenzungslinie zulässig.  
 

1.22 

alt 

(ent-

fällt) 

HÖHENLAGE DER BAULICHEN 

ANLAGEN 

(§ 9 Abs.2 BauGB in Verbindung mit  
§ 16 Abs.3 BauNVO) 

Die Erdgeschoss-Rohfußbodenhöhe (EFH) der Gebäude ist 

gemäß dem Einschrieb im Lageplan zwingend mit einer ma-
ximalen Abweichung von +/- 20 cm festgesetzt. 
 

 

1.22 

neu 

HÖHENLAGE DER BAULICHEN 

ANLAGEN 

(§ 9 Abs.2 BauGB in Verbindung mit  
§ 16 Abs.3 BauNVO) 

Die Erdgeschoss-Rohfußbodenhöhe (EFH) der Gebäude ist 

gemäß dem Einschrieb im Lageplan zwingend mit einer ma-
ximalen Abweichung von +/- 20 cm festgesetzt. 
Ausnahmsweise darf die EFH für Gebäude ohne Keller zu-
sätzlich um bis zu 40 cm unterschritten werden. 
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1.23 

alt 

(ent- 

NEBENANLAGEN 

(§ 14 Abs.1 BauNVO) 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind, soweit es 

sich um Gebäude i. S. d. § 2 Abs.2 LBO Bad.-Württbg. han-
delt, auf Grundstücksflächen 

fällt)  - zwischen der Baugrenze und der öffentlichen Verkehrs-
fläche nicht zulässig, 

  - in den übrigen, nicht überbaubaren Flächen der Bau-
grundstücke nur zulässig, soweit der umbaute Raum        
20 m³ nicht überschreitet. 

 

1.23 

neu 

NEBENANLAGEN 

(§ 14 Abs.1 BauNVO) 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind, soweit es 

sich um Gebäude i. S. d. § 2 Abs.2 LBO Bad.-Württbg. han-
delt, auf Grundstücksflächen 

  - zwischen der Baugrenze und der öffentlichen Verkehrs-
fläche nicht zulässig, 

  - in den übrigen, nicht überbaubaren Flächen der Bau-
grundstücke nur zulässig, soweit der umbaute Raum        

40 m³ nicht überschreitet. 
 

2. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN                      (§ 74 LBO)
 
 

2.2 

alt  

GEBÄUDEHÖHEN 

(§ 74 Abs.1 Nr.1 LBO) 
Für die Höhe der Gebäude sind bei den unterschiedlich 

zulässigen Dachformen folgende Werte zulässig: 
 

(ent-

fällt) 

 Dachform Gebäude-
/Firsthöhe 

max. (FH) 

Traufhöhe 

max. (TH) 

  Flachdächer 6,75 m - 

  Flachgeneigte Dächer bis DN 15° 7,75 m 6,00 m 

  Geneigte Dächer mit DN 15 � 45° 8,50 m 5,25 m 
 

  Die Traufhöhe wird gemessen ab Erdgeschoss-Rohfuß-
bodenhöhe (EFH) bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit 
der Dachhaut. Sie darf auf maximal 1/3 der Hauslänge für 

Rücksprünge usw. um höchstens 1,0 m Mehrhöhe überschrit-
ten werden. 
Die Gebäude-/Firsthöhe wird gemessen ab Erdgeschoss-
Rohfußbodenhöhe (EFH) bis zum höchsten Punkt des Gebäu-
des bei geneigten Dächern bzw. bis zur Oberkante Attika bei 
Flachdächern. 

 

2.2 

neu 

GEBÄUDEHÖHEN 

(§ 74 Abs.1 Nr.1 LBO) 
Für die Höhe der Gebäude sind bei den unterschiedlich 

zulässigen Dachformen folgende Werte zulässig: 
 

  Dachform Gebäude-
/Firsthöhe 

max. (FH) 

Traufhöhe 

max. (TH) 

  Flachdächer 6,75 m - 

  Flachgeneigte Dächer bis DN 15° 7,75 m 6,00 m 

  Geneigte Dächer mit DN 15 � 45° 8,50 m 6,00 m 

  Die Traufhöhe wird gemessen ab Erdgeschoss-Rohfuß-
bodenhöhe (EFH) bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit 

der Dachhaut. Sie darf auf maximal 1/3 der Hauslänge für 
Rücksprünge usw. um höchstens 1,0 m Mehrhöhe überschrit-
ten werden. 
Die Gebäude-/Firsthöhe wird gemessen ab Erdgeschoss-
Rohfußbodenhöhe (EFH) bis zum höchsten Punkt des Gebäu-
des bei geneigten Dächern bzw. bis zur Oberkante Attika bei 
Flachdächern. 
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2.4.1 

alt 

(ent-

fällt) 

AUFSCHÜTTUNGEN UND  

ABGRABUNGEN 

Sind nur bis zu 1,20 m zulässig, sofern sie die Standfestigkeit 
des Geländes nicht beeinträchtigen.  
Ausnahmsweise können für Terrassen bis 30 m² Größe sowie 
für notwendige Zufahrten und Zugänge höhere Aufschüttun-
gen zugelassen werden.  
Abgrabungen zur Freilegung des UG�s bzw. zur Anlegung von 

Garagenzufahrten sind nur talseitig auf bis zu 6 m Gebäude-
länge zulässig.  

 

2.4.1 

neu 

AUFSCHÜTTUNGEN UND AB-

GRABUNGEN 

Abgrabungen sind nur bis zu 1,20 m zulässig, sofern sie die 
Standfestigkeit des Geländes nicht beeinträchtigen.  
Abgrabungen zur Freilegung des UG�s bzw. zur Anlegung von 

Garagenzufahrten sind nur talseitig auf bis zu 6 m Gebäude-
länge zulässig. 
Aufschüttungen sind innerhalb des Geltungsbereiches zur 
Herstellung des Planums von Terrassen, Wegen und Zufahr-
ten bis zur Oberfläche der jeweiligen baulichen Anlagen zuläs-

sig.   
 

2.4.2 

alt 

(ent-

fällt) 

EINFRIEDIGUNGEN UND  

STÜTZMAUERN 

Zulässig sind entlang der öffentlichen Straßen und dem daran 
anschließenden Vorgartenbereich (jeweils bezogen auf Stra-
ßenniveau):  
- einheimische Hecken und Laubgehölze (z.B. Hartriegel, 
 Buche) bis 0,80 m Höhe, 
- Holzzäune bis 0,80 m Höhe, 
- Mauern als Trockenmauern mit behauenen Natursteinen 
 bis 0,60 m Höhe zulässig. Mit dem Wandfuß ist jedoch ein 
 Abstand von mind. 0,30 m zur Randstein-Hinterkante ein-
 zuhalten. 

  Ansonsten können einfache Holzzäune oder Laubgehölz-
hecken bis zu einer Höhe von 1,50 m erstellt werden.  

 

  Zu den Nachbargrundstücken sind Stützmauern bis maximal 
80 cm über dem natürlichen Gelände zulässig. An den Gren-
zen zum Außenbereich bzw. zu den öffentlichen Grünflächen 
sind Stützmauern nicht zulässig. 

 

2.4.2 

neu 

EINFRIEDIGUNGEN UND  

STÜTZMAUERN 

Zulässig als Einfriedungen sind entlang der öffentlichen Stra-
ßen und dem daran anschließenden Vorgartenbereich (jeweils 
bezogen auf Straßenniveau):  
- einheimische Hecken und Laubgehölze (z.B. Hartriegel, 
 Buche) bis 0,80 m Höhe, 
- Zäune bis 0,80 m Höhe, 
- Mauern als Trockenmauern mit behauenen Natursteinen 
 bis 0,60 m Höhe zulässig. Mit dem Wandfuß ist jedoch ein 
 Abstand von mind. 0,30 m zur Randstein-Hinterkante ein-
 zuhalten. 

  Ansonsten können einfache Holzzäune oder Laubgehölz-
hecken bis zu einer Höhe von 1,50 m erstellt werden.  

 

  Stützmauern sind zu den Nachbargrundstücken und den öf-

fentlichen Verkehrsflächen bis maximal 1,20 m über dem na-

türlichen Gelände zulässig. An den Grenzen zum Außenbe-

reich bzw. zu den öffentlichen Grünflächen sind Stützmauern 
ausnahmsweise ebenfalls bis 1,20 m zulässig, sofern diese 
aus Naturstein hergestellt werden. 
Ausnahmsweise dürfen aus Gründen der Absturzsicherung 

auf den Stützmauern Einfriedungen als Hecken oder als Zäu-

ne bis 1,20 m Höhe errichtet werden. Dabei müssen aber die 

Vorgaben zu Sichtfeldern gemäß Ziff. 1.8 des Bebauungspla-
nes gewährleistet bleiben. Sofern bei dieses Ausnahme die 
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2.4.1 

alt 

(ent-

fällt) 

AUFSCHÜTTUNGEN UND  

ABGRABUNGEN 

Sind nur bis zu 1,20 m zulässig, sofern sie die Standfestigkeit 
des Geländes nicht beeinträchtigen.  
Ausnahmsweise können für Terrassen bis 30 m² Größe sowie 
für notwendige Zufahrten und Zugänge höhere Aufschüttun-
gen zugelassen werden.  
Abgrabungen zur Freilegung des UG�s bzw. zur Anlegung von 

Garagenzufahrten sind nur talseitig auf bis zu 6 m Gebäude-
länge zulässig.  

 

2.4.1 

neu 

AUFSCHÜTTUNGEN UND AB-

GRABUNGEN 

Abgrabungen sind nur bis zu 1,20 m zulässig, sofern sie die 
Standfestigkeit des Geländes nicht beeinträchtigen.  
Abgrabungen zur Freilegung des UG�s bzw. zur Anlegung von 

Garagenzufahrten sind nur talseitig auf bis zu 6 m Gebäude-
länge zulässig. 
Aufschüttungen sind innerhalb des Geltungsbereiches zur 
Herstellung des Planums von Terrassen, Wegen und Zufahr-
ten bis zur Oberfläche der jeweiligen baulichen Anlagen zuläs-

sig.   
 

2.4.2 

alt 

(ent-

fällt) 

EINFRIEDIGUNGEN UND  

STÜTZMAUERN 

Zulässig sind entlang der öffentlichen Straßen und dem daran 
anschließenden Vorgartenbereich (jeweils bezogen auf Stra-
ßenniveau):  
- einheimische Hecken und Laubgehölze (z.B. Hartriegel, 
 Buche) bis 0,80 m Höhe, 
- Holzzäune bis 0,80 m Höhe, 
- Mauern als Trockenmauern mit behauenen Natursteinen 
 bis 0,60 m Höhe zulässig. Mit dem Wandfuß ist jedoch ein 
 Abstand von mind. 0,30 m zur Randstein-Hinterkante ein-
 zuhalten. 

  Ansonsten können einfache Holzzäune oder Laubgehölz-
hecken bis zu einer Höhe von 1,50 m erstellt werden.  

 

  Zu den Nachbargrundstücken sind Stützmauern bis maximal 
80 cm über dem natürlichen Gelände zulässig. An den Gren-
zen zum Außenbereich bzw. zu den öffentlichen Grünflächen 
sind Stützmauern nicht zulässig. 

 

2.4.2 

neu 

EINFRIEDIGUNGEN UND  

STÜTZMAUERN 

Zulässig als Einfriedungen sind entlang der öffentlichen Stra-
ßen und dem daran anschließenden Vorgartenbereich (jeweils 
bezogen auf Straßenniveau):  
- einheimische Hecken und Laubgehölze (z.B. Hartriegel, 
 Buche) bis 0,80 m Höhe, 
- Zäune bis 0,80 m Höhe, 
- Mauern als Trockenmauern mit behauenen Natursteinen 
 bis 0,60 m Höhe zulässig. Mit dem Wandfuß ist jedoch ein 
 Abstand von mind. 0,30 m zur Randstein-Hinterkante ein-
 zuhalten. 

  Ansonsten können einfache Holzzäune oder Laubgehölz-
hecken bis zu einer Höhe von 1,50 m erstellt werden.  

 

  Stützmauern sind zu den Nachbargrundstücken und den öf-

fentlichen Verkehrsflächen bis maximal 1,20 m über dem na-

türlichen Gelände zulässig. An den Grenzen zum Außenbe-

reich bzw. zu den öffentlichen Grünflächen sind Stützmauern 
ausnahmsweise ebenfalls bis 1,20 m zulässig, sofern diese 
aus Naturstein hergestellt werden. 
Ausnahmsweise dürfen aus Gründen der Absturzsicherung 

auf den Stützmauern Einfriedungen als Hecken oder als Zäu-

ne bis 1,20 m Höhe errichtet werden. Dabei müssen aber die 

Vorgaben zu Sichtfeldern gemäß Ziff. 1.8 des Bebauungspla-
nes gewährleistet bleiben. Sofern bei dieses Ausnahme die 
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Stützmauern unmittelbar auf der Nachbargrenze errichtet wer-
den, ist mit den Einfriedungen ein Abstand von mind. 50 cm 
zur Oberkante der Stützmauer einzuhalten. 

 
 
 
 

3. ANLAGEN  
 

 Anlage 1 Begründung zum Bebauungsplan mit Umweltbericht  

  gefertigt: LK&P. INGENIEURE  GBR, 
               Uhlandstraße 39, 73557 Mutlangen 

vom 21.09.2020 

 
 
 
 
 
 
 

4. VERFAHRENSVERMERKE  
 

1. Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss (§§ 2 Abs. 1 + 3 BauGB) vom  21.09.2020 

2. Ortsübliche Bekanntmachung von Nr. 1 (§§ 2 + 3 BauGB) am                        

3. Öffentliche Auslegung des Planentwurfes (§ 3 BauGB)        vom  bis                        

4. Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB) vom   

5. Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs.3 BauGB 
durch ortsübliche Bekanntmachung der Satzung 

vom  

    
 

Für den Bebauungsplan: 
 
Gemeindeverwaltung Planbearbeiter 
Böbingen an der Rems, den .................... Mutlangen, den 21.09.2020 
 

 LK&P. INGENIEURE  GBR, 
UHLANDSTRASSE 39         73557 MUTLANGEN  
TELEFON 07171/10447-0   TELEFAX 07171/10447-70 
post@lkp-ingenieure.de 

  

 

 

Bürgermeister Stempfle Unterschrift 

Ausgefertigt: 
 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch Zeichnung, 
Farbe, Schrift und Text mit dem hierzu ergangenen Beschluss des Gemeinderates vom _________ über-
einstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden. 
 

Gemeindeverwaltung  
Böbingen an den Rems, den ................. 
 
 

 
__________________________________ 
Bürgermeister Stempfle 
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Stützmauern unmittelbar auf der Nachbargrenze errichtet wer-
den, ist mit den Einfriedungen ein Abstand von mind. 50 cm 
zur Oberkante der Stützmauer einzuhalten. 

 
 
 
 

3. ANLAGEN  
 

 Anlage 1 Begründung zum Bebauungsplan mit Umweltbericht  

  gefertigt: LK&P. INGENIEURE  GBR, 
               Uhlandstraße 39, 73557 Mutlangen 

vom 21.09.2020 / 25.01.2021 

 
 
 
 
 
 
 

4. VERFAHRENSVERMERKE  
 

1. Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss (§§ 2 Abs. 1 + 3 BauGB) vom  21.09.2020 

2. Ortsübliche Bekanntmachung von Nr. 1 (§§ 2 + 3 BauGB) am                        

3. Öffentliche Auslegung des Planentwurfes (§ 3 BauGB)        vom 12.10.2020 bis                       12.11.2020 

4. Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB) vom  25.01.2021 

5. Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs.3 BauGB 
durch ortsübliche Bekanntmachung der Satzung 

vom  

    
 

Für den Bebauungsplan: 
 
Gemeindeverwaltung Planbearbeiter 
Böbingen an der Rems, den .................... Mutlangen, den 21.09.2020 / 25.01.2021 
 

 LK&P. INGENIEURE  GBR, 
UHLANDSTRASSE 39         73557 MUTLANGEN  
TELEFON 07171/10447-0   TELEFAX 07171/10447-70 
post@lkp-ingenieure.de 

  

 

 

Bürgermeister Stempfle Unterschrift 

Ausgefertigt: 
 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch Zeichnung, 
Farbe, Schrift und Text mit dem hierzu ergangenen Beschluss des Gemeinderates vom 25.01.2021 über-
einstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden. 
 

Gemeindeverwaltung  
Böbingen an den Rems, den ................. 
 
 

 
__________________________________ 
Bürgermeister Stempfle 
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